
Abschnitt C: – 3. Ausbildungsjahr – 
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Wärme-, Kälte- und Schallschutz-

isolierer und Wärme-, Kälte- und Schallschutzisoliererin (§ 9 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation4

(§ 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1)

g) Kunden und Kundinnen über das betriebliche Leis-
tungsspektrum informieren

h) Fachbegriffe für Baustile, Bauteile, Baustoffe und 
Verfahren anwenden

i) Kunden und Kundinnen über Serviceleistungen, In-
standhaltungsmaßnahmen und -intervalle informieren

j) Wünsche von Kunden und Kundinnen in die Auftrags-
ausführung einbeziehen und dokumentieren

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben4 

(§ 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2)

n) Informationen zu Vorleistungen, Baukonstruktionen 
und Untergründen, insbesondere über Gefahrstoff-
belastungen, sowie zu Materialvorgaben, Zeitricht-
werten und Leistungsbeschreibungen erfassen und 
Vorgaben auf Umsetzbarkeit prüfen

o) gewerkeübergreifende Abstimmungen für den eige-
nen Arbeitsbereich treffen,

p) Baustoffe und Bauhilfsstoffe auf ihre ökologischen 
Auswirkungen, insbesondere hinsichtlich der Kohlen-
dioxid-Bilanz, unter Einbeziehung kreislaufwirtschaft-
licher Gesichtspunkte, beurteilen und auswählen

q) branchenübliche Software anwenden
r) kontinuierlich Baudokumentation erstellen
s) Prüf- und Messergebnisse, insbesondere objektbezo-

gene Witterungsmessungen, dokumentieren und be-
werten

t) Aufmaß nach Normen und Richtlinien für die Planung 
und Arbeitsvorbereitung erstellen

u) bauklimatische Bedingungen, insbesondere Tem-
peratur und Luftfeuchtigkeit, einhalten, um die Ziel-
werte der Materialfeuchte zu erreichen

8

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen4 

(§ 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3)

dd) Maßnahmen zur Nutzung von Verkehrswegen ver-
anlassen

ee) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz prüfen und beurteilen, Maßnahmen zur 
Vermeidung treffen, berufsbezogene Arbeitsschutz- 
und Unfallverhütungsvorschriften, insbesondere zur 
Absturzsicherung, anwenden

ff) Teilbereiche von Baustellen räumen und übergeben

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen4 

(§ 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4)

i) Werkzeuge und Maschinen für den Arbeitsablauf an-
fordern, transportieren, lagern, für den Einsatz vor-
bereiten und einsetzen

j) Werkzeuge und Maschinen überprüfen, Verunreini-
gungen der Umwelt verhindern

k) Maschinen nach Betriebsanleitung einrichten und be-
dienen

2

5 Vorbereiten von Materialien 
des Oberflächenschutzes 
(§ 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 19)

a) Formteile aus Blech herstellen
b) Kunststoffformteile bearbeiten und verbinden
c) Platten aus Kunststoff bearbeiten und verbinden

4
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

6 Aufmessen, Aufreißen, 
Abwickeln, Zurichten und 
Montieren von Formstücken 
(§ 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 20)

a) Anlagenteile aufmessen, Isometrien aufnehmen, 
lesen und anfertigen

b) Formstücke, insbesondere Übergänge, Behälter-
köpfe, Hosenstücke, Formkappen, Konusse und Ab-
flachungen, vorfertigen

14

7 Durchführen von 
Energieeffizienzmaßnahmen 
sowie Maßnahmen zum 
Schall- und Brandschutz in 
und an Bauwerken und 
Bauteilen4 

(§ 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11)

hh) Maßnahmen zum Wärme-, Kälte-, Schall- und 
Brandschutz unterscheiden

ii) Matratzen aus Dämmstoffen mit Gewebeabdeckung 
herstellen und anbringen

jj) Dämmsysteme aus Ortschaum, insbesondere hin-
sichtlich der Anwendungsgebiete und Herstellungs-
verfahren, unterscheiden

kk) Brandschutzabschlüsse herstellen
ll) Voraussetzungen zum Einbauen von Dämm-

systemen prüfen
mm) Dämmsysteme montieren
nn) Nähte mit Dichtungsmassen und Bändern abdichten
oo) Maßnahmen zum Kälteschutz an ebenen Flächen, 

Rohrleitungen, Behältern und Sonderformen durch-
führen

pp) Kühlraumtüren und -luken einbauen
qq) Maßnahmen zum Schallschutz an ebenen Flächen, 

Rohrleitungen, Behältern und Sonderformen durch-
führen

rr) Schallschutzeinhausungen herstellen und montieren
ss) Maßnahmen zum Brandschutz an technischen und 

baulichen Anlagen durchführen, insbesondere an 
lufttechnischen Anlagen, elektrotechnischen An-
lagen und an Rohrleitungssystemen

14

8 Herstellen von Bauteilen im 
Trockenbau4 

(§ 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15)

u) Platten und Paneele zurichten und montieren
v) Montagewände und Bekleidungen sowie Unter-

decken und Deckenbekleidungen, insbesondere 
aus Brandschutzplatten, herstellen, Rauchgas-
dichtigkeit beachten

w) Brandschutzelemente zu Brandschutzkonstruktio-
nen für Decken und Wände, einschließlich der An-
schlüsse, montieren

x) Bewegungsfugen ausbilden und schließen

4

9 Sanieren und Instandsetzen 
von Dämmungen für den 
Wärme-, Kälte-, Schall- und 
Brandschutz 
(§ 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 21)

a) Schäden analysieren und Ist-Zustand dokumentieren
b) Art und Umfang der Sanierungen und Instand-

setzungen festlegen
c) Sanierungen und Instandsetzungen, insbesondere 

an Dämmsystemen, Wärme-, Kälte-, Schall- und 
Brandschutzkonstruktionen, durchführen

d) Korrosionsschutzmaßnahmen durchführen

2

10 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen4 

(§ 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 17)

h) Methoden der Qualitätssicherung anwenden
i) Qualitätsabweichungen feststellen und Maßnahmen 

zur Behebung von Qualitätsabweichungen ergreifen
j) Instandhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen doku-

mentieren und kontrollieren
k) Reklamationen entgegennehmen, bearbeiten und 

weiterleiten
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

l) Auswirkungen der Kundenzufriedenheit auf das Be-
triebsergebnis im Rahmen der eigenen Arbeiten be-
rücksichtigen

m) Abrechnungsaufmaße erstellen
n) kundenrelevante Informationen zu Maßnahmen zur 

Funktions- und Werterhaltung weitergeben
o) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsprozes-

sen im eigenen Arbeitsbereich beitragen

4

Abschnitt D: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 3 und § 9 
Absatz 3)
Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Zuordnung

1 2 3 4

1 Organisation des 
Ausbildungsbetriebes, 
Berufsbildung sowie Arbeits- 
und Tarifrecht 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 1 
sowie § 9 Absatz 3 
Nummer 1)

a) den Aufbau und die grundlegenden Arbeits- und Ge-
schäftsprozesse des Ausbildungsbetriebes erläutern

b) Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag so-
wie Dauer und Beendigung des Ausbildungsverhältnis-
ses erläutern und Aufgaben der im System der dualen 
Berufsausbildung Beteiligten beschreiben

c) die Bedeutung, die Funktion und die Inhalte der Aus-
bildungsordnung und des betrieblichen Ausbildungs-
plans erläutern sowie zu deren Umsetzung beitragen

d) die für den Ausbildungsbetrieb geltenden arbeits-, 
sozial-, tarif- und mitbestimmungsrechtlichen Vor-
schriften erläutern

e) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der betriebs-
verfassungs- oder personalvertretungsrechtlichen 
Organe des Ausbildungsbetriebes erläutern

f) Beziehungen des Ausbildungsbetriebs und seiner Be-
schäftigten zu Wirtschaftsorganisationen und Gewerk-
schaften erläutern

g) Positionen der eigenen Entgeltabrechnung erläutern
h) wesentliche Inhalte von Arbeitsverträgen erläutern
i) Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs und der 

beruflichen Weiterentwicklung erläutern

2 Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 2 
sowie § 9 Absatz 3 
Nummer 2)

a) Rechte und Pflichten aus den berufsbezogenen Ar-
beitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften kennen 
und diese Vorschriften anwenden

b) Gefährdungen von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz und auf dem Arbeitsweg prüfen und 
beurteilen

c) sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten erläutern
d) technische und organisatorische Maßnahmen zur Ver-

meidung von Gefährdungen sowie von psychischen 
und physischen Belastungen für sich und andere, auch 
präventiv, ergreifen

e) ergonomische Arbeitsweisen beachten und anwenden
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